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Zur Sitzung    
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 09.09.2014 öffentlich Vorberatung 
Rat der Stadt Niederkassel 10.12.2014 öffentlich Entscheidung 
 

Beratungs- 
gegenstand 

Zuständigkeit für die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von 
Forderungen 

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Rat hat zuletzt durch Beschluss vom 26.06.2001 Regelungen zur Zuständigkeit für die 
Stundung, die Niederschlagung und Erlass von Forderungen beschlossen.  
 
Im Zusammenhang mit der Eröffnung von Insolvenzverfahren bzw. der Erlangung von 
Restschuldbefreiungen wird eine Ergänzung dieser Regelung erforderlich.  
 
Nach den §§ 286 und 287 der Insolvenzordnung (InsO) können natürliche Personen nach 
Ablauf einer sechsjährigen sogenannten „Wohlverhaltensphase“ eine Restschuldbefreiung 
erlangen. 
 
Soweit  Steuer-, Gebühren- oder Beitragsbescheide für Zahlungspflichtige  erlassen 
werden,  die eine Restschuldbefreiung erlangt haben, besteht hinsichtlich einer 
Niederschlagung oder eines Erlasses der Forderung kein Entscheidungsspielraum.  
Die Forderung existiert nicht mehr.  
In diesen Fällen ist maximal ein Bericht der Verwaltung über die im Rahmen von 
Insolvenzverfahren untergegangenen Forderungen sinnvoll. 
 
Eine entsprechende Ergänzung des Ratsbeschlusses vom 26.06.2001 wird erforderlich.  
 
Die bisherige Fassung des Beschlusses sowie die vorgeschlagene Neufassung sind in einer 
als Anlage beigefügten Synopse dargestellt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Niederkassel beschließt folgende Neufassung der Regelung zur 
Zuständigkeit von Entscheidungen über Anträge auf Stundung, Niederschlagung und Erlass 
von Forderungen: 
 
I. Stundung 
   A) Zuständigkeit der Verwaltung 
 
   1.) Gebühren und Beiträge bis 
        Euro 10.000,-- je Einzelfall 
 
        Die Zuständigkeit für die Stundung von          
        Gebühren und Beiträgen  
        für landwirtschaftlich- oder waldgenutzte            



        Grundstücke liegt bei der Verwaltung  
        (ohne Wertgrenze). 
 
  2.) Steuern bis  
       Euro 50.000,-- je Einzelfall 
 
  B) Zuständigkeit des Haupt-, Finanz- und        
      Beschwerdeausschusses 
 
      Alle Fälle, die über die unter A)       
      aufgeführten Beträge hinausgehen.  
 
II. Niederschlagung / Erlass 
     A) Zuständigkeit der Verwaltung 
 
          Bis Euro 10.000,-- je Einzelfall 
 
    B) Zuständigkeit des Haupt-, Finanz- und        
        Beschwerdeausschusses 
 
      Alle Fälle, die über den unter A)           
      aufgeführten Betrag hinausgehen. 
 
III. Berichterstattung der Verwaltung 
 
      Über alle von der Verwaltung genehmigten        
      Stundungen, Niederschlagungen und        
      Erlasse ist dem Haupt-, Finanz- und        
      Beschwerdeausschuss zu berichten. 
 
      Außerdem berichtet die Verwaltung dem 
      Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 
      über sämtliche Forderungen, die im 
      Rahmen von Insolvenzverfahren  infolge einer  
      Restschuldbefreiung untergegangen sind.  
  
 
 
 
Anlagen: 
- Synopse 
 
 
 


